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Fraktionsauftrag BDP 

 

betreffend Stellenschaffungsstopp 

 

Antwort der Regierung  

 

Seit dem Finanzplan für die Jahre 1990–1992 legt der Grosse Rat periodisch finanz-
politische Richtwerte für die kommende Planperiode fest. Dieses Steuerungsinstru-
ment hat sich in mehrfacher Hinsicht bewährt. Die Richtwerte sind aufeinander abge-

stimmt und stellen – bei konsequenter Einhaltung der Vorgaben – sicher, dass der 
Kantonshaushalt im Lot bleibt und die kantonale Staatsquote langfristig nicht zu-
nimmt. Seit 2013 werden die zulässigen Stellenschaffungen mittels betraglichen 

Wachstumsvorgaben begrenzt. Der finanzpolitische Richtwert Nr. 6 begrenzt das 
Wachstum der durch den Kanton zu finanzierenden Gesamtlohnsumme im Jahres-
durchschnitt auf real 1 %. Er korrespondiert mit dem Richtwert Nr. 3, der das Wachs-

tum der kantonalen Gesamtausgaben ebenfalls auf real 1 % begrenzt. Erreicht wer-
den soll damit eine Stabilisierung der Staatsquote. Die gleichen Wachstumsbe-
schränkungen gelten deshalb auch für das Personal der kantonalen Verwaltung. 

 

Der gesamte Personalaufwand beträgt mit rund 400 Millionen Franken knapp  
16 Prozent der Gesamtaufwendungen. Dieser Anteil ist sehr tief und beträgt weniger 

als die Hälfte des interkantonalen Durchschnitts von über 33 Prozent. Das kantonale 
Personal bildet sodann keinen problematischen Kostentreiber und wird vom Grossen 
Rat mit klaren Kreditvorgaben limitiert. 

 

In den Jahren 2016 bis 2020 wurden vom Grossen Rat respektive von der Regierung 
total rund 340 Vollzeitstellen (FTE) und damit aussergewöhnlich viele neue Stellen 

geschaffenen. Beinahe drei Viertel dieser Stellen dienen der Erfüllung neuer Aufga-
ben für den Bund, für andere Kantone, für die ehemaligen Bezirke oder für Bündner 
Gemeinden. Diese Stellen sind kostenneutral. Sie belasten den Kantonshaushalt 

deshalb nicht und sind vom Richtwert Nr. 6 ausgenommen. Davon entfallen insge-
samt 243 FTE-Stellen auf die folgenden neun Dienststellen/Behörden:  
 Amt für Justizvollzug für die Besetzung der JVA Cazis Tignez mit brutto 110 FTE 

 Bildung der elf Regionalgerichte durch Überführung der Bezirksgerichte mit 54 FTE 

 Amt für Migration und Zivilrecht für den Asyl- und Flüchtlingsbereich mit 30 FTE 

 Steuerverwaltung für das Scan-Center und den Steuerbezug für Gemeinden mit 10 FTE 

 Gesundheitsamt für die Übernahme der SNZ 144 und Gesundheitsförderung mit 10 FTE  

 Sozialamt für regionale Sozialdienste in den Bereichen Sozialberatung sowie Kinder- und 

Jugendförderung mit 9 FTE 
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 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für den Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz 

und Arbeitsinspektorat 8 FTE 

 Kantonspolizei für das Schwerverkehrskontrollzentrum Mesolcina mit 6 FTE 

 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für Vollzugsaufgaben des Kantons 

Glarus mit 6 FTE.  

 

Wie im Auftrag ausgeführt wurden in den Jahren 2016 bis 2020 insgesamt 90 richt-

wertrelevante FTE-Stellen geschaffen. Dies entspricht im Durchschnitt 18 Stellen pro 
Jahr bei einer durchschnittlichen Lohnsumme von 1,77 Millionen Franken. Diese Zu-
nahme beträgt im Jahresdurchschnitt umgerechnet 0,6 % der gesamten Lohnsum-

me. Sie liegt damit deutlich unter 1 %. Im zulässigen Lohnsummenwachstum von 
maximal 1 % müssen nämlich auch die Mittel für die individuellen Lohnerhöhungen 
und Stellenumwandlungen Platz finden. Die Vorgabe ist auch im interkantonalen 

Vergleich überaus restriktiv. Sie lässt nur die allernötigsten Stellenschaffungen zu. 
Die kantonale Verwaltung durchläuft jährlich einen strengen Stellenschaffungspro-
zess. Ein wesentlicher Teil der zusätzlich erforderlichen Personalressourcen ist je-

weils durch Stellenumwandlungen und -verschiebungen zu schaffen. Administrative 
Entlastungsmöglichkeiten sind konsequent zu nutzen; dies gilt insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Digitalisierung der Prozesse. Neue Stellen werden nur geschaf-

fen, wenn keine internen weiteren Rationalisierungen und Stellenumlagerungen mehr 
möglich sind.  
 

Das richtwert- und haushaltsrelevante Stellenwachstum beträgt nur gut die Hälfte des 
realen Wirtschaftswachstums und der jährlichen Zunahme der kantonalen Gesamt-
ausgaben sowie zahlreicher Leistungskennzahlen der kantonalen Verwaltung. Zu 

beachten ist auch, dass die meisten Stellen in den Regionen geschaffen wurden. 
Und der Grossteil der im Rahmen von Entwicklungsschwerpunkten geschaffenen 
Stellen sind nachhaltige Projekte mit langfristigem Personalbedarf. Ein vollständiger 

Stellenschaffungsstopp stünde in schroffem Kontrast zu den permanent steigenden 
Anforderungen an die Aufgabenerfüllung. Damit würde auch der finanzpolitische 
Richtwert Nr. 6 faktisch untergraben. Der Grosse Rat muss zudem die Möglichkeit 

behalten, Ausnahmen zu bewilligen. Verbleiben soll auch die Möglichkeit, zusätzliche 
Aufgaben vom Bund, anderen Kantonen und Gemeinden bei kostendeckender Fi-
nanzierung zu übernehmen.  

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-
liegenden Auftrag abzulehnen. 
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